
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1958/6/13 3Ob271/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1958

Norm

ABGB §91 C5

EO §35 Af

Rechtssatz

Kehrt der Ehemann in das Haus seiner Ehefrau mit deren Zustimmung zurück, wohnt aber dort abgesondert (es fand

keine Aussöhnung statt), so erlischt dadurch ein zur Zeit der Trennung der Ehegatten gescha:ener Exekutionstitel auf

Geldalimentation der Frau nicht.

Entscheidungstexte

3 Ob 271/58
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